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f '0 rreichische Apothekerkammer Wien, den 28. März 1·984 

Zl.III-6/23/1-860/2/84 
S/H 

1091 Wien IX, Spitalgasse 31 • Postfach 87 
Telefon: 4256 76-0 ~ 

An das 
Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie 

Stubenring 1 
1011 Wie n 

Betrifft: 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Preisgesetz geändert wird (Preisgesetznovelle 1984); 
Begutachtungsverfahren 

Bezug: 
Do. Schreiben vom 24. Februar 1984, GZ 36.343/1-TII-7/84 

Zu o.a. Bezug nimmt die österreichische Apothekerkammer wie 

folgt Stellung: 

Die verwaltungsstrafrechtliche Sanktionierung der Unterschreitung 

von Fest- und Mindestpreisen durch die Einfügung des § 15 a 

wird begrüßt. 

Die vorgeschlagene Textierung des Abschnittes I Z.5 der Anlage zum 

Preisgesetz wird der Terminologie des Arzneimittelgesetzes gerecht. 

25 Ausfertigungen der Stellungnahme werden unter einem dem 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

F.d.Präsidenten: 

i.V. 

(Mag.pharm. et ~~) 
Vizepräsident 
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Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 

1010 Wie n 

STUBENRING 12 
A·1010 WIEN 

TELEFON (0222) 52 15 11 

278 DURCHWAHL ........................ . 

Wien, am ....... 3.9..! ...... M.~.r. .. ?,; ...... l9.B. .. ~ ............................... . 

Geschäftszahl (in der Antwort unbedingt anzugeben) 

Wp 433/84 Dr.FA/Dm 
Ihre Nachricht (Zahl, Datum) 

Betrifft: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Preisgesetz geändert 
wird (Preisgesetznovelle 1984) 

Dem Ersuchen des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe 

und Industrie entsprechend, übermittelt die Bundeskammer der 

gewerblichen Wirtschaft 25 Exemplare ihrer Stellungnahme zur 

Preisgesetznovelle 1984 mit der Bitte um gefällige Kenntnisnahme. 

BUNDESKAMMER ICHEN WIRTSCHAFT 

j .,. 'Jl 
,,,i '-'7!'VLC , ';' '. ,~y I --.............. 1-/-1.-... -... -'- . ../ i • --.--.--- I 

25 Beilagen 

Telegrammadresse: Fernschreiber: 
11-1871 

Österr. Länderbank A. G. 
Konto Nr. 101·131·379/00 

BLZ 12000 

Postsparkasse Wien 
Konto Nr. 7140.671 

BLZ60000 
BUHAKA 

BLZ 11000 
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BUl\lDlE~KAIW1!IIWlnER DER 6HE"'VEIUEnL1[~HEl\l ,,~r1[RT§~BA1B'T 
(B1J~DE§~w'lnFlT§ClIlAFT§KAMMER) 

Bundesministerium 
für Handel, Gewerbe 
und Industrie 

Stubenring 1 

:1010 Wie n 

STUBENRING 12 TELEFON (0222) 521511 
A-1010 WIEN 

DURCHWAHL .2.7.8 .. ~ .... . 

Wien, am .~.8. .. ! ...... M~;r..f! ..... 1..9.B.4. ..................................... . 

Geschäftszahl (in der Antwort unbedingt anzugeben) 

Wp 433/84/Dr.FA/Dm 
Ihre Nachricht (Zahl, Datum) 

36343/1-111-7/84 v.24.2.84 
Betrifft: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Preisgesetz geän
dert wird (Preisgesetznovelle 
1984 ) 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft erstattet 

unter Bezugnahme auf das o.a. Schreiben des Bundesministeriums 

für Handel, Gewerbe und Industrie zum Entwurf einer Preisgesetz

novelle 1984 folgendes Gutachten: 

Grundsätzlich wird begrüßt, daß das Bundesministerium 

für Handel, Gewerbe und Industrie, zum Unterschied von früheren 

Entwürfen, davon abgegangen ist, alte preisgesetzliche Standard

forderungen nach dem Beispiel der früheren Bundesregierungen 

zu reaktivieren, sondern sich darauf konzentriert, aktuelle 

Anliegen zeitgemäß regeln zu wollen. 

Die Bundeskammer verkennt,:nicht, daß das Problem der 

sogenannten Schüttgebühr einer eindeutigen Regelung bedarf, 

warnt jedoch eindringlich davor, Vorschriften des bürgerlichen 

Rechtes dann punktuell und unsystematisch zu ändern, wenn 

man meint, mit anderen Mitteln einen bestimmten Regelungs

zweck nicht oder nicht sofort erreichen zu können. Aus grund

sätzlichen rechtspolitischen Bedenken wird daher die Änderung 

der Vorschriften des bürgerlichen Rechts über die Anrechnung 

nachdrücklich abgelehnt. Zur Erörterung aller Fragen im Zusam

menhang mit der Schüttgebühr bieten sich die Verhandlungen 

über die Verlängerung des Marktordnungsgesetzes an. 

Die Ablehnung des vorgesehenen § 14 b bedingt auch, 

daß im § 15 a die Strafbarkeit des Verstoßes gegen das Auf

rechnungsverbot entfallen muß . 

. ........................................................... ) ................................................................. 1' ................................................................. [ ........................ ........... ,. ............................. ~ ............ .................................................................... . 

Creditanstalt-Bankverein Österr. Länderbank A. G. Postsparkasse Wien 
Telegrammadresse: 

BUHAKA 
Fernschreiber: 

11-1871 
Konto Nr. 20-95032/00 Konto Nr. 101-131-379/00 Konto Nr. 7140.671 

BLZ 11000 BLZ 12000 BLZ 60000 
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Die Sanktionierung des Nichtbeachtens von Fest

oder Mindestpreisen (§ 15 a) erscheint zweckmäßig, hat 

es sich doch gerade in den letzten Wochen gezeigt, daß 

Handelsunternehmen die Zuckerpreisregelung (Festpreise) 

nicht immer beachten. 

Gegen die notwendige legistische Anpassung in § 8 
Z.2 und in Abschnitt I Z.5 der Anlage bestehen keine Ein

wendungen. 

Die Bundeswirtschaftskammer darf das Begutachtungs

verfahren zum Anlaß nehmen, um auch Anregungen vorzubrin

gen. die den Vollzug bzw. die Einhaltung des Gesetzes er

leichtern könnten. 

Das Preisgesetz sieht keine Regelung für den Fall 

vor, in dem kein in österreich seßhafter preisrechtlich 

Verantwortlicher existiert bzw. festgestellt werden kann. 

Wiederholte Beschwerden aus Unternehmerkreisen 

betreffen § 11 Abs.5 Preisgesetz, weil diese Norm die 

Möglichkeit zur Preisauszeichnung mittels Preisverzeich

nis nicht vorsieht. Das trifft vor allem den (ohnedies 

mit Vorschriften überlasteten)Lebensmittelhandel hinsicht

lich der in Kühlvitrinen sichtbar ausgestellten Waren wie 

Wurst und Käse. Aus lebensmittelrechtlichen Gründen ist 

die Anbringung von Steckschildern auf der Ware selbst 

unzulässig; durch die häufige Entnahme der Ware im Zuge 

der Kundenbedienung ist aber andereseits eine laufende 

und genaue Wiederablage bei dem für die Ware vorgesehenen 

Preisschild praktisch nicht möglich. Die Organe der Preis

polizei beanstanden daher immer wieder,unter Einweis auf 

die genannte Bestimmung,die Anbringung von Preisverzeich

nissen an der KÜhlvitrine als unzureichend, was auch 

mehrmals zur Verhänging von Verwaltungsstrafen geführt hat. 
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Es wird daher angeregt, § 11 Abs.5 PrG dahingehend abzu

ändern, daß auch für die sichtbar zum baldigen Verkauf 

bereitgehaltenen Waren die Preisauszeichnung mittels 

Preisverzeichnis zulässig sein soll, sofern dieses in 

der Nähe der betreffenden Ware angebracht ist. 

Die Bundeswirtschaftskammer ersucht um Berück

sichtigung ihrer Einwendungen bzw. Anregungen. 

Dem Ersuchen des Bundesministeriums für Handel, 

Gewerbe und Industrie entsprechend, werden 25 Exemplare 

dieses Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates 

übermittelt. 

B~fSKAMMEffi DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 
Der pr"hi~ent: N.,/ Deg Generalsekretär: 

t~, ~.~ I{{ tA~~ 
~ 

'. 
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